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Haftpflichttarif mit der BASLER 
           Nettojahresprämien 
Versicherungssummen (VS) jeweils pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden je 
Versicherungsfall, max. das 2-fache je Versicherungsjahr. 
Zeichnung nur für Risiken mit max. 1 Vorschaden innerhalb der letzten 5 Jahre möglich. 

12,5 Mio. EUR 
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PHV Familie Für Familien inkl. Kinder 69,00 EUR 

PHV Paare Für Paare ohne Kinder 59,00 EUR 

PHV Single wie PHV Familie für allein lebende Personen - ohne Kinder - 49,00 EUR 

PHV Senioren wie PHV für Personen ab 60 Jahren 39,00 EUR 

Dienst-Haftpflicht 
 

gemäß Abschnitt A Ziff. XXXIII. 
BBR Privat 2010 

Als Ergänzung zur PHV (nicht für Senioren)  
für im öffentlichen Dienst (Verwaltung) hoheitlich tätige Personen, 
z.B. Beamte, Lehrer, Erzieher, …    Prämie pro Person: 

12,00 EUR 

 

 Versicherungssummen (VS) jeweils pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden je 
Versicherungsfall, max. das 2-fache je Versicherungsjahr. 
Zeichnung nur für Risiken mit max. 1 Vorschaden innerhalb der letzten 5 Jahre möglich. 

12,5 Mio. EUR 
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Hundehalter-Haftpflicht (inkl. Mietsachschäden) 79,00 EUR 

- je weitere/r Hund/e 47,50 EUR 

 
Kein Versicherungsschutz 
wird geboten für folgende Hunderassen (Kampfhunde) oder erkennbare Kreuzungen mit diesen Rassen: 
American Pit Bull Terrier bzw. Pit Bull Terrier, Akbas, American Stafford Terrier bzw. American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, 
Bordeaux-Dogge, Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Bull Terrier, Carpatin, Chinesischer Kampfhund, Dobermann, Dogo Argentino, Estrela-Berghund, 
Fila Brasileiro, Kangal (Karabas), Karsthund, Kaukasischer Owtcharka, Komondor, Kraski Ovcar, Mastiff, Mastin de los Pirineos, Mastin Espanol, 
Mastino Napoletano, Mioritic, Mittelasiat. Owtcharka, Staffordshire Bull Terrier, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pit Bull, 
Podhalaner, Pyrenäenberghund, Römischer Kampfhund, Rottweiler, Sarplaninac, Südruss. Owtcharka, Tibetanischer Mastiff, Tornjak, Tosa-Inu. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Auch bei einem Hundewechsel - trotz vorher geleisteter Prämienzahlung - besteht für die oben genannten Rassen oder Kreuzungen kein 
Versicherungsschutz. 

Pferdehalter-Haftpflicht Pferd 119,50 EUR 

 
 je weiteres Pferd 71,70 EUR 

 

 

Versicherungssummen (VS) jeweils pauschal für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden je 
Versicherungsfall, max. das 2-fache je Versicherungsjahr. 
Zeichnung nur für Risiken mit max. 1 Vorschaden innerhalb der letzten 5 Jahre möglich. 

12,5 Mio. EUR 
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Bis zu einer gewerblichen Nutzung von maximal 50% der Gebäudefläche  

HGH - für Vermietung eines Einfamilienhauses 35,00 EUR 

HGH - für Vermietung eines Zweifamilienhauses 45,00 EUR 

HGH - für Vermietung einer Eigentumswohnung 28,00 EUR 

HGH - für unbebaute Grundstücke bis 10.000 qm 33,00 EUR 
  

 
Prämiensatz Mindestprämie 

HGH - Bruttojahresmietwert 
für alle Räume, einschl. Garagen 
 

Bei Vermietung von Wohn- und 
Gewerbeflächen:  
‰-satz gemäß Gesamtmietwert 

  

bis      25.000 EUR 4,5 ‰   40,00 EUR 

bis    100.000 EUR 3,2 ‰ 112,00 EUR 

über 100.000 EUR 2,2 ‰ 320,00 EUR 

  

HGH - Einheiten    

 
Wohneinheiten (WE) 
 
Gewerbeeinheiten (GE) 

je WE   5,80 EUR 

70,00 EUR ab 50 WE   4,60 EUR 

je GE bzw. je 100 qm 
Gewerbefläche 

13,80 EUR 

  

Als Erweiterung zur bestehenden Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht bzw. 
Privat-Haftpflicht: 
für Tankanlagen bis 30 Jahre und für Risiken in ZÜRS-Zone 1, 2 

12,5 Mio. EUR 

Oberirdisch Unterirdisch 

Einschluss Heizöltank  
inkl. Eigenschaden 
(5.000 l bereits beitragsfrei in 
PHV mitversichert) 

bis 5.000 l  38,50 EUR - 

bis 10.000 l  49,50 EUR 72,50 EUR 

bis 20.000 l  76,00 EUR 115,50 EUR 

bis 50.000 l  153,00 EUR 240,00 EUR 
Stand: 01.01.2012   

Hinweise:  Versicherungssummen und -erweiterungen auf dem Deckungsauftrag.   
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Deckungsumfang zur Privat-Haftpflichtversicherung (PHV) 
 

 

Versichert ist gemäß der vereinbarten Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens, u.a. 

Mitversichert / 
Entschädigungsgrenze 

 für Allmählichkeitsschäden und häusliche Abwässer bis zur Versicherungssumme   

 für Schäden bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt, Europa bis 10 Jahre, weltweit bis 3 Jahre  

 für private Bauvorhaben im Inland und europäischen Ausland bis zu einer Bausumme von  250.000 EUR 

 aus dem Besitz oder Gebrauch von (Elektro-) Fahrrädern   

 aus Schäden, verursacht durch nicht deliktfähige Kinder (gilt ausschließlich für PHV Familie) bis 5.000 EUR 

 Schäden durch Gefälligkeitshandlungen bis 5.000 €, kein VS bei Umzügen sofern Schadenersatzbetrag 
unter 250 € liegt 

 

 als Dienstherr der im Haushalt des Versicherungsnehmers tätigen Personen 
einschl. Antidiskriminierungsdeckung 

 

 aus dem Gebrauch von ferngelenkten Modellfahrzeugen   

 als privater Hüter fremder Hunde und Pferde, Reiten fremder Pferde, Fahrer fremder Fuhrwerke zu 
privaten Zwecken  

 

 aus nichtgewerblicher Verkaufstätigkeit (z.B. Flohmarkt)   

 bei Regressansprüchen der Sozialversicherungsträger wegen Personenschäden bei nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften  

 

 Mietsachschäden an Gebäuden (in Erweiterung zu Abschnitt A Ziff. VI. BBR Privat 2010) bis 10.000.000 EUR 

 aus dem Abhandenkommen fremder privater Schlüssel bis 30.000 EUR, 
fremder beruflicher Schlüssel bis 20.000 EUR 

 

 aus dem Halten, dem Besitz und dem Gebrauch von bis zu drei zu privaten Zwecken genutzten Surf- 
oder Windsurfbrettern  

 

 aus dem Besitz oder Führen privat genutzter eigener Segelfahrzeuge bis 10 qm Segelfläche  

 aus der Ausübung von Sport (ausgenommen Jagd, Kitesurfen, Teilnahme an Pferde- oder 
Kraftfahrzeugrennen einschließlich Training) 

 

 aus der Tätigkeit als Tagesmutter   

 aus der Teilnahme an fachpraktischen Unterricht, wie z.B. Laborarbeiten (Berufstätigkeit von Schülern 
und Studenten) 

bis 1.000.000 EUR 

 aus der Beschädigung von vorübergehend überlassenen elektrischen medizinischen Geräten bis 5.000 EUR 

 aus der Beschädigung von gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen oder 
-häusern, Pensionen und Schiffskabinen 

bis 5.000 EUR 

 aus dem Austausch, Übermittlung und Bereitstellen von Daten z.B. im Internet oder per E-Mail 
bis zur Versicherungssumme 

 

 Forderungsausfalldeckung für durch zahlungsunfähige Personen erlittene Eigenschäden  
ab 2.500 EUR, inkl. Vorsatz  

 

Immobilienbesitz 
 als Eigentümer oder Mieter einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen, einschließlich 

Ferienwohnungen 
 als Eigentümer von selbstgenutzten Wohnungen im europäischen Ausland 
 als Eigentümer oder Mieter eines im Inland oder europäischen Ausland gelegenen 

Einfamilienhauses bzw. einer Doppelhaushälfte  
 als Eigentümer oder Mieter eines im Inland und im europäischen Ausland gelegenen Wochenend-

/Ferienhauses  
 bei vorübergehender Anmietung von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern  
 als Eigentümer von selbstgenutzten Einfamilien-, Wochenend- und Ferienhäusern im 

europäischen Ausland 
 als Eigentümer oder Mieter eines Zweifamilienhauses, sofern eine der Wohnungen vom VN zu 

privaten Wohnzwecken verwendet wird 
 als Eigentümer eines unbebauten Baugrundstückes (auch Bauerwartungsland) zu privaten Zwecken 

bis zu einer Fläche von 1.500 qm, höchstens für 2 Jahre 
Vermietung 
 aus der privaten Vermietung von bis zu drei einzelnen Zimmern an Ferien- oder Kurgäste  
 aus der Vermietung von einzelnen Wohnräumen ohne Begrenzung der Stückzahl  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Inhaber eines Heizöltanks bis 5.000 l in der selbstgenutzten Immobilie  

 Betreiberhaftpflicht für Photovoltaikanlagen bis 15 kWp  
Kraftfahrzeuge (soweit diese Fahrzeuge nicht versicherungs- und zulassungspflichtig sind) 
 aus dem Gebrauch von nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und 

Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit  
 aus dem Besitz und Gebrauch von Klein-Kfz, Arbeitsmaschinen, Krankenfahrstühlen bis zu einer 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und Kraftfahrzeugen bis zu einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h  

 aus dem Gebrauch fremder versicherungspflichtiger Kfz im europäischen Ausland (Mallorca-Police) 
 aus dem Gebrauch von motorbetriebenen Kinderfahrzeugen mit einer erzielbaren 

Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h  
 für den Verlust des Schadenfreiheitsrabattes eines Dritten in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung  
 aus dem Besitz und der Verwendung von nicht selbstfahrenden Geräten und Maschinen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mitversicherte Personen (gilt für Familien- und Senioren-Privathaftpflicht) 
 eines im Haushalt des Versicherungsnehmers oder im Altenpflegeheim lebenden Eltern-, 

Großeltern- oder Schwiegerelternteils 
 in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete Kinder mit geistiger Behinderung 
 vorübergehend in häuslicher Gemeinschaft lebende Minderjährige (z.B. Enkel) 
 Au-Pair und Gastschüler (max. 1 Jahr) 

 

 
 

 
 
 

zur Hundehalter-Haftpflicht (sofern vereinbart) 
 für Mietsachschäden an Gebäuden bis 1.000.000 EUR (in Erweiterung zu Abschnitt C Nr. 4 i. V. m. 

Abschnitt A Ziff. VI. BBR Privat 2010 
sofern vereinbart 

Der Versicherungsschutz der Basler Versicherung entspricht der vom Arbeitskreis der EU-Vermittlerrichtlinie empfohlenen Mindeststandards und 
beinhaltet darüber hinaus noch weitere wichtige Einschlüsse. 

 

Hinweis: Die Auflistung enthält nur Stichpunkte ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Maßgebend ist der Wortlaut der Versicherungsbedingungen. 
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